
ERKLARUNG
des Wagenbauers

Hiermitertläre ictr"
Vor- rmd Zmzrrrdcs lVagrmbaucrs Tel.-Nr.:

Anschnn

dass bei der im Kamevalsumzug am

eingeseüten Fahrzeugkombination:

in
Ort dcs Umanges

Zuguuschinc Kennzcichan:

Anhengrr Kennzcichcn odcr Falrgcstcll-Nr.:

(bitc Zulas$mg odcr Beeiöscrlaubnis fih Zugrmschinc und Anhanger bciftgra)

die gesetdich anlässigen Höchstmaße rmd -gewichte durch Um-, Auf- oder
Erweiterungsbauten nicht überschrittcn werden,

die Verkehrssicherheit nicht in sonstiger Weise tangi€rt wir4

die Falrrzeugkombination nicht wesentlich verändert wurde.
(ti{esentliche Vertndcrrmgen sind insbesonderr Anderungcu an Fatrrzcugteilen, dercn Bcsclufenhcit bcsmdcrc11
Vorschriffcn rmterlicgBn, wic Zugcinridrtungor , Bremsin, Lankuag sowie An- und Aufuuten, durrJr dicdi€ nach dert
fahrzcilgraPicrcn (Zrlassung odcr Bcaicb*rlaubnis) arüissigeü Abmessungeo, Achstastto und Gcsarngcwichtc
ilbqsctritteo rverdcn-)

Hinweis: Bauliche Veränderungen,
die alleine darin bestehen, dass an den Bracken Vorrichtrmgen (z B. spanplafieir) zur
Abdeclcung der Räder und anm seitlichen Anfahrschutz befestigt wetden,
oder,
die ftr einen vorgesehenen Personentransport durch Anbringen einer entsprechenden
Brüstung auf demAnhänger sicherstellen sollen, dass entsprechend den Vorgaben der
2. Ausnahmeverordnung für jeden Sitz- und Stellplatz eine ausreichende Sicherwrg
gegen Verletzungen und Herunterfallen des Platzinhabers besteh! sind zuläissig-

a) Itir Fahr:zeuge ohne TÜV-Gutachten

Ort, Dautm

b) für Fahrzeuge mit füV-Gutachten

Untrrschrift da Waganbaucrs

(bittebeifrgcn)

nach Erstellung des TÜV-Gutachtens das Fahrzeug nicht mehr bautich veräindert wurde
und sämtliche Auflagen des Gutachtens erfüllt wurden.

OrL Datum Unterschrift des Wagenbauers

Zur Kenntnis genommen und bestätigt.

Stempel Karaevalsgesellscftaft/Veranstalter Unterschri ft d€s Vcraasralers



Auszug aus der alljährlichen Genehmigung 
{es !ürgermeisters der stadr Heinsberg zurD u rchfüh run g eines Rosenm o ntagszu ges im sta dttell oberbruch

Die Zeichen und weisungen der Polizeibeamten sind untredingt zu befolgen (§§ 36 u. 44 stvoi.
Durch Bescheinigung derjeweiligen versicherungsgesellschaften allerteilnehm€nden Fahrzeuge istnachzuweisen, dass auch unter Bäncksicrrtig""g äJu".,"n"den Ausnahmen von sh.aßenverkehrs_rechtlichen 

'o*Tf*-im sinne des § I a"s clset e, nuo *" pflichtversicherung für Kraftfatx-zeuge vom 5'4'1965 in det z'z' gültigen lTty.s v".si"t e.urgsschutz {ür arffiemden Einsa,(Karnevalszug) derFahrzeug"gä*ä;;*rd. Dä* ü;;;;,*gen sind rechtzeitig durch den ver-anstalter beim ordnungsamt-der stadtverwalt'rg g.*u"rg rlrot"e*.
Fahzeugg für die 

9in1 
dgartige versicherungil,escheinigung nicht vorliegd dürfen am

,Xffi Hf 
gnichfteirnehmen]Aucrrschro..rrn-."s"i'ärfJnamKu*;äi.;ugnichr

j*äi*eug muss eine Betriebserlaubniss (BE) besitzen (Zugmaschins Anhänger, sonstige Fahr-

Fahzeuge ohne Betiebserlaubnis dürfen nur eingesetzt werden, wenn für dieses Fahrzeug neben derversicherung und umzugsgenehmigung (§ 29 stüo) uo"r, 
"ir, 

crt""nt"n eines amtlich anerkarurtenSachverstäadigen oder p.üf.", des iüü vorliegt.

Eingesetzt werden dürfen nur zugelassene Zugmaschinen!

Fürjdes eingeseure Fahrzeug muss eineKFZ-Haftpflichtuersicherung bestehen, die die Haftung fürschäden abdecl't' die auf den änsatz der Fahrzeuge b.; a', v..anstaltung fKarnevalszug),bei der An-und Abfahrt sowie trei der Personenbefürderung ,ieit.*a der veransraltung zurückzuführen sind(ggf, Zsatzversicherung).

Personen dürfen nur beim ulnzug auf der Ladefläche befürdert werden {nicht bei An- und Äbfahrt),wenn die Ladefläche eben, tritt- und ruschfest ist, fi.jJ; 
"io 

sio-rsr"uptuo mit ausreichendersicherung gegen verletzung und Herunterfallen des prätzinnJers besteht uad die Aufbauten sichergestaltet und ,m Anhänger fest angebracht siad.

t''alrzeuge dürfen beim urnzug nur schrittgeschwindigkeit fahren!

Die Fahrzeugführermüssen mindestens l8 Jalre alt und im Besitz des erforderlichen Führerscheinsseln.

Beim Rosenmontag§zug darf kein wurfiraterial verwendet werden, das gesundheitsgeführdend ist;d' h' Allergien oder lnfektionen hervomrfen könnte. o*u g"höt u. a. spre,, Häicksel, Federn, Mehlund dergleichen.

Auf 
{as vorliegen eines *e::s:Tdrigen und urter umständen mit Geldbuße zu a}menden verhal-tens bei Nichtbeachtung von verkehrsvirschriften und vorstohäder Auflagen (§ 29 Abg z Saa,3,

Achtung!

Alkohol geführdet bzw- schrießt jeden venicherungsschutz aus.

Auf die Einhaltung der Jqgendschutzbestimmungen (Alkoholverbot) ist shengstens zu achten!

Das Jugendschutzgösetz ist zu beachten und einzuhalten!



Bescheinigung

Hiermit wird bescheinigt, dass Versicherungsschutz für das Kraftfahrzeug mit

dem amtlichen Kennzeichen

des Fahrzeughalters

wohnhaft in

sowie 1ür einen ansonsten zulassungsfreien Anhänger gewäihrt wird, die im
Rahmen der Zweiten Verordnung über Ausnahmen von
straßenverkehrsrechtlichen Yorschriften vom 28.A2.1989 anlässlich eines
Karnevalsumzuges am m

eingesetzt werden.

Dies eilt wäkend der An- und Abfahrt, bei der Veranstalfung und bei der
Personenbefü rderung während der Veranstaltung.

Voraussetzung ist, dass der Fährer des Zuges die bei dessen zweckgebundener
Verwendung erforderl iche Fahrerl aubni s be s itzt.

den

(rechtsverbindliche Unterschrift und
Stempel der Versicherungsgesellschaft
mit Angabe des Sitzes)


